
 

 

 

 

Geschäftszahl:  

 

31/19 

Zur Veröffentlichung bestimmt 

 
Vortrag an den Ministerrat 

Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 
Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz, das Allgemeine Pensionsgesetz und das 
Selbständigen-Sozialversicherungsgesetz geändert werden 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll die bestehende Möglichkeit einer 
Videoteilnahme durch stimmberechtigte Teilnehmer:innen an Sitzungen der 
Verwaltungskörper der Sozialversicherungsträger erweitert, technische Anpassungen in 
Zusammenhang mit der Einführung der Teilpension nach § 4a APG vorgenommen sowie 
die Bestimmungen über die Anspruchsberechtigung von Angehörigen für Leistungen der 
Krankenversicherung überarbeitet werden.  

Im Übrigen darf auf die beiliegenden Erläuterungen verwiesen werden. 

Ich stelle daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das 
Allgemeine Pensionsgesetz und das Selbständigen-Sozialversicherungsgesetz geändert 
werden, samt Erläuterungen, Textgegenüberstellung und Wirkungsfolgenabschätzung 
dem Nationalrat zur verfassungsgemäßen Behandlung zuleiten. 

18. November 2025 
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Korinna Schumann 
Bundesministerin 
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